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In manchen Schulformen meldet sich 
mehr als ein Viertel der Schüler vom Re-
ligionsunterricht ab. Das wirft die Frage 
nach den Abmeldegründen auf. Die vor-
liegende Publikation geht dem mittels 
einer empirischen Schüler- und Lehrer-
befragung nach. Die Ergebnisse zeigen, 
dass die Abmelder die Inhalte des Reli-
gionsunterrichts für ihre Lebensdeutung 
nicht plausibel finden. Überraschend 
daran ist, dass die parallel befragten 
Lehrer eher äußere Gründe wie das Ver-
hältnis zu den Lehrenden oder höhere 
Leistungsanforderungen vermuten: eine 
klare Perspektivendifferenz. Darüber hin-

aus konnten die Abmelder aufgrund ih-
rer Werthaltung typologisiert werden. Es 
wurde deutlich, dass die inhaltliche Kritik 
am Religionsunterricht mit einer Wert-
haltung korreliert, die Autonomie und 
Offenheit für Wandel betont. Das legt den 
Schluss nahe, dass mit einer progressiven 
Theologie, die inhaltlich für den Religions-
unterricht unübliche Wege geht, weniger 
Abmeldungen zu erwarten wären. In ei-
nem abschließenden Kapitel werden daher 
exemplarisch am Thema Sünde Wege auf-
gezeigt, wie potenzielle Abmelder im Re-
ligionsunterricht adäquat erreicht werden 
können. 
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Einleitung 

Je nach Schulform und Bundesland melden sich zwischen 0 Prozent (Grund-
schulen in NRW) und 61 Prozent (Fachoberschulen in Bayern) der Schülerin-
nen und Schüler1 vom evangelischen Religionsunterricht ab. Die Schwankun-
gen der Abmeldequoten sind hoch, und vielfach ist es ein erheblicher Anteil 
evangelischer Schülerinnen und Schüler, der den Religionsunterricht verlässt. 
Angesichts dieser Situation stellt sich die Forschungsfrage nach einer Be-
schreibung und aufklärenden Analyse des Teilnahme- bzw. Abmeldeverhal-
tens gegenüber dem Religionsunterricht. Dass die Gleichung „Evangelische 
Schülerinnen und Schüler besuchen den evangelischen Religionsunterricht‘‘ 
empirisch zu kurz greift, lehren bereits Einblicke in die Unterrichtswahl an 
verschiedenen Schulen:  

– Erste Schulwoche in einem Gymnasium: Es geht darum, welche Schülerinnen 

und Schüler der achten Klassen an welchem Religionsunterricht teilnehmen. 

Die Direktorin schlägt vor, dass die Lehrenden mit allen Schülerinnen und 

Schülern in die Aula gehen und die Lehrerinnen und Lehrer dort ihren Unter-

richt (katholisch, evangelisch und praktische Philosophie) vorstellen. Danach 

können sich die Schülerinnen und Schüler entscheiden und mit dem entspre-

chenden „Wahl-Kollegen‘‘ in die Klasse gehen.  

– In einer anderen Schule wird auch gewählt, aber anders: Es werden Wahlzettel 

verteilt, auf die die Schülerinnen und Schüler eintragen, ob sie am evangeli-

schen, am katholischen oder am Ethikunterricht teilnehmen möchten. Danach 

werden die Klassen bestimmt, die eigene Konfession spielt keine Rolle. 

Der evangelische Religionsunterricht muss hier den Schülerinnen und Schü-
lern als eine freie Wahloption erscheinen. Ob jedoch diese Vorgehensweisen 
mit der rechtlichen Situation in Deutschland bzw. in Österreich zu vereinba-
ren sind, wird in Kapitel 1 dargestellt.  

  

                      
1
  Wir bemühen uns um die Verwendung inklusiver Sprache und nutzen daher 
weitgehend immer beide Geschlechter, außer es beeinträchtigt die Lesbarkeit des 
Textes, dann (insbesondere beim Begriff „Abmelder‘‘) nutzen wir nach Duden das 
Maskulinum als Typus, der beide Geschlechter umfasst.  
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Kapitel 2 sondiert dann das Forschungsfeld durch eine Literaturanalyse, 
in der die bisher vor allem aus Österreich vorliegenden Untersuchungen zum 
Abmeldeverhalten vorgestellt werden. 

In Kapitel 3 werden die verfügbaren statistischen Zahlen zum Abmelde- 
und Teilnahmeverhalten in verschiedenen Bundesländern zusammengetra-
gen. Es wird dargestellt, wie viele Schülerinnen und Schüler sich in welchem 
Alter abmelden bzw. wie hoch der Anteil derer ist, die am Religionsunterricht 
teilnehmen, u.a. im Vergleich zur prozentualen Kirchenmitgliedschaft im 
Bundesland.  

In Kapitel 4 präsentieren wir die Ergebnisse zweier eigener Fragebogen-
studien. Uns hat interessiert, wie der Usus der Abmeldung in den befragten 
Schulen geregelt ist und was die Gründe bzw. Auslöser waren, wenn Schüle-
rinnen und Schüler entscheiden, dass sie nicht weiter am Religionsunterricht 
teilnehmen möchten. Dazu haben wir im Ethikunterricht diejenigen Schüle-
rinnen und Schüler befragt, die von einem Religionsunterricht in einen Ethik-
unterricht gewechselt sind, um uns ein Bild zu verschaffen, welche Gründe 
dafür ausschlaggebend waren, welche(r) im Vordergrund stand(en) und wel-
che Schülertypen welche Art von Gründen angeben. 

In einer zweiten Befragung haben wir Lehrerinnen und Lehrer zu ihrer 
Perspektive befragt. Bei Fortbildungen haben wir erlebt, dass Abmeldungen 
für sie eine Belastung darstellen und zu Selbstzweifeln führen: Warum hat der 
Schüler bzw. die Schülerin das gemacht? Lag es an meinem Unterricht oder 
vielleicht sogar an meiner Person? Der Fragebogen erkundet angelehnt an die 
Schülerfragen, wie Lehrerinnen und Lehrer dieses Abmelde-Phänomen per-
sönlich einschätzen und welche Gründe sie für Abmeldungen verantwortlich 
machen. Die Ergebnisse werden ebenfalls in Kapitel 4 vorgestellt. 

Im abschließenden Kapitel 5 soll dann versucht werden, konstruktive di-
daktische Perspektiven aus den Ergebnissen abzuleiten. Dabei sollen zwei 
Wege gegangen werden:  

(1) Ausgehend von der Entdeckung, dass eine spezifische Gruppe von 
Schülerinnen und Schülern sich vom Religionsunterricht aus benennbaren 
inhaltlich-thematischen Gründen abmeldet, wird aufgezeigt, wie die Situation 
der Lernenden theologisch und didaktisch adressiert werden kann. Es wird 
dargelegt, dass die Abmeldung nicht zwangsläufig ist, sondern dass auch 
Schülerinnen und Schüler, die dem Religionsunterricht kritisch gegenüber 
stehen, zu einer kritischen Partizipation am Unterricht ermutigt werden kön-
nen. Wir werden den Versuch unternehmen zu beschreiben, warum vielleicht 
inhaltliche Engführungen in der Behandlung theologischer Fragen (hier 
exemplarisch am Thema Sünde entfaltet) dafür verantwortlich sind, dass die-
ser Typus von Schülerinnen und Schülerinnen den Religionsunterricht ver-
lässt. 

(2) Schließlich richten wir auch den Blick auf die Grenzen von Lehrerin-
nen und Lehrern, einen Unterricht zu gestalten, an dem alle partizipieren 
können. Wir rufen in Erinnerung, dass der Wunsch, die eigene Religion au-
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thentisch zu vermitteln, Grenzen setzt, die es bei einem gegebenen persönli-
chen theologischen Profil nicht ermöglichen, benennbare Schülergruppen 
angemessen zu erreichen. So betrachten wir Abmeldungen nicht als ein Phä-
nomen, das sich grundsätzlich vermeiden ließe.  

Wir danken unseren Mitarbeiterinnen, allen voran Helena Schneider, die 
die Zahlen, die uns die Landesregierungen bzw. die Kirchen geliefert hatten, 
statistisch vergleichbar aufbereitet und anschaulich in Tabellen und Graphen 
umgesetzt hat, und Lisa Unruh-Naber, die an unterschiedlicher Stelle beteiligt 
war. Saskia Flake sind wir für das Korrekturlesen und das Einrichten der 
Druckvorlage dankbar. 

Zu danken ist auch der Evangelischen Hochschule Darmstadt und der 
Universität Siegen, die durch ihre Mittel den Druck des Buches finanziert 
haben.  

 
 
 
 



  

I. Rechtliche Situation 

1. DEUTSCHLAND 

Die rechtliche Situation zur Abmeldung vom Religionsunterricht ist in den 
verschiedenen Bundesländern ähnlich, aber nicht gleich. Deshalb sollen diese 
hier mit den entsprechenden Gesetzes- und Verordnungstexten aufgeführt 
werden.  

Eine Ausnahme sind die Bundesländer, in denen kein klassisch konfessi-
oneller Religionsunterricht nach Art. 7 Abs. 3 GG (konfessioneller Religions-
unterricht ist ordentliches Unterrichtsfach) stattfindet, wie z.B. Hamburg („Re-
ligionsunterricht für alle‘‘), Brandenburg („Lebensgestaltung ---- Ethik ---- 
Religionskunde‘‘ als Fach, das seit August 1996 an den brandenburgischen 
Schulen schrittweise eingeführt wurde) oder Berlin („Ethikunterricht‘‘ für alle 
mit der Möglichkeit der Befreiung für die Teilnahme am konfessionellen Reli-
gionsunterricht).  

Grundlage für diesen Sonderstatus bildet die sogenannte Bremer Klausel 
(Art. 141 GG), wonach in einem Bundesland Art. 7 Abs. 3 GG nicht zur Gel-
tung kommen muss, in dem am 1. Januar 1949 eine andere landesrechtliche 
Regelung bestand. Dies war z.B. in Berlin der Fall. Das Schulgesetz vom 
26.06.1948 legte fest, dass „Religionsunterricht Angelegenheit der Kirchen, 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sei‘‘ und es sich somit um ein 
freiwilliges Unterrichtsangebot handelte. An dieser Regelung hält das Land 
bis heute fest. Mit dem Schuljahr 2006/07 wurde in Berlin zusätzlich ab Klas-
senstufe 7 „Ethik‘‘ als ordentliches Unterrichtsfach eingeführt.  

Die Abmeldung vom Religionsunterricht ist kein „Antrag‘‘, sondern eine 
„Erklärung‘‘, was bedeutet, dass sie keiner Genehmigung durch die Schule 
bedarf. Sie entfaltet ihre Wirkung, sobald sie ordnungsgemäß bei der Schule 
eingereicht worden ist. Je nach Bundesland gibt es dazu unterschiedliche 
Regelungen. Hier sei beispielhaft die von Baden-Württembergkurz dargestellt, 
bei der es unterschiedliche Fristen gibt, die bei Wirkung ab dem ersten 
Schulhalbjahr innerhalb von zwei Wochen nach den Sommerferien, bei Wir-
kung ab dem zweiten Schulhalbjahr spätestens bis zum 14. Februar liegen.2 

                      
2
  Vgl. Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums „Teilnahme am Religionsun-
terricht‘‘ (Teil A) vom 21.12.2000, in: Amtsblatt Kultus und Unterricht 2001, S. 16. 
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Bis zum Alter von 14 Jahren ist die Erklärung von den Erziehungsberechtigten 
(Unterschrift ist von beiden nötig) abzugeben. Da die Eltern ab dem 12. Le-
bensjahr nur mit Zustimmung des Kindes entscheiden dürfen, muss dessen 
Unterschrift ebenfalls enthalten sein. In Baden-Württemberg kann zudem nun 
die Schulleitung Schülerinnen und Schüler zwischen dem 14. und 18. Lebens-
jahr zu einer persönlichen Erklärung vorladen, die juristisch nur wirksam ist, 
wenn Glaubens- und Gewissensgründe vorgebracht werden. Das steht eigent-
lich im Widerspruch zu Grundgesetz und Landesverfassung. Pragmatisch wird 
dem Folge geleistet, indem in der Abmeldung „aus Glaubens- und Gewissens-
gründen‘‘ eingetragen wird, ohne diese auszuführen. Der Schule ist es aus-
drücklich untersagt, diese zu überprüfen oder anderweitig Druck auszuüben. 

Bei Schülerinnen und Schülern ab dem 18. Lebensjahr reicht eine Abmel-
dung ohne Glaubens- und Gewissensgründe. Einige wenige Schülerinnen und 
Schüler wählen den Weg über den Kirchenaustritt, den Jugendliche ab 14 
Jahren selbst gehen können. Der Austritt muss beim Standesamt persönlich 
oder durch notarielle Erklärung angezeigt werden und wird von dort der Kir-
chengemeinde mitgeteilt, ist aber kostenpflichtig. 

2. ÖSTERREICH 

Die rechtliche Situation des (evangelischen) Religionsunterrichts in Österreich 
ist im Gegensatz zu der in Frankreich oder England mit der in Deutschland 
vergleichbar. „Für alle Schüler, die einer gesetzlich anerkannten Kirche oder 
Religionsgesellschaft angehören, ist der Religionsunterricht ihres Bekenntnis-
ses Pflichtgegenstand an den öffentlichen und den mit dem Öffentlichkeits-
recht ausgestatteten [Schulen].‘‘3 Eine Ausnahme stellen Berufsschulen dar. 
An ihnen ist der Religionsunterricht ein „Freigegenstand‘‘4. Verantwortlich für 
den Religionsunterricht sind die Kirchen und Religionsgemeinschaften, wobei 
dem Staat „rücksichtlich des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesens 
das Recht der obersten Leitung und Aufsicht‘‘5 zusteht. 2012 waren es 13 
gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften, die für den Religionsunter-
richt Sorge trugen.  

Bei mehr als zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern umfasst der Unter-
richt zwei Wochenstunden. Wenn weniger als zehn Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen, dann wird nur eine Wochenstunde vom Staat bezahlt.6 Bei weni-

                      
URL: http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-
19830331-SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true (Stand: 23.1.2015). 
3
  Bundesgesetz vom 13.7.1949, betreffend den Religionsunterricht in der Schule 
(Religionsunterrichtsgesetz). URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe? 
Abfrage=Bundesnormen& Gesetzesnummer=10009217 (Stand: 23.1.2015). 
4
  Bundesgesetz vom 13.7.1949 (Religionsunterrichtsgesetz). 

5
  Bundesgesetz vom 13.7.1949 (Religionsunterrichtsgesetz). 

6
  Vgl. Sobreira-Majer/Schwarz, 2010, S. 181 u. 183f. 
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ger als drei Lernenden entfällt der Religionsunterricht, es sei denn die Kirche 
bzw. die Religionsgemeinschaft bezahlt diesen selbst. In diesem Fall kann er 
auch mit weniger als drei Schülerinnen und Schülern stattfinden.7 Es existie-
ren deshalb auch diverse Kooperationsformen.  

Der Religionsunterricht kann aber auch als „Freigegenstand‘‘ gewählt 
werden. Das gilt für Schülerinnen und Schüler, die kein religiöses Bekenntnis 
haben oder deren Religionsbekenntnis (noch) nicht gesetzlich anerkannt ist.8 
Nehmen diese Personen am Religionsunterricht einer gesetzlich anerkannten 
Religionsgemeinschaft9 teil, werden sie zur Gruppenzahl hinzugezählt. Dafür 
müssen sie sich innerhalb der ersten Tage nach Schulbeginn durch die Erzie-
hungsberechtigten bzw. ab 14 Jahren selbstständig anmelden. Die jeweils 
betroffenen Religionslehrkräfte müssen zustimmen. 

Wie in Deutschland besteht auch in Österreich die Möglichkeit der Ab-
meldung vom Religionsunterricht. Dies erlaubt das Religionsunterrichtsgesetz 
§ 1 Abs. 2. Demnach können sich Schülerinnen und Schüler nach Vollendung 
des 14. Lebensjahrs schriftlich vom Religionsunterricht selbstständig abmel-
den. Vorher ist die schriftliche Abmeldung durch die Eltern möglich. Sie ist 
innerhalb der ersten fünf Kalendertage zu Beginn eines Schuljahres durch-
führbar. Eine Angabe von Gründen ist nicht notwendig, und die Abmeldung 
darf nicht durch „Reklame‘‘, wie zum Beispiel das Verteilen von Abmeldefor-
mularen, beeinflusst werden.10 Die Schülerinnen und Schüler sollen davor die 
Möglichkeit gehabt haben, einmal innerhalb der Abmeldefrist probehalber am 
Religionsunterricht teilzunehmen, um sich über den Religionsunterricht und 
den Religionslehrer bzw. die Religionslehrerin informieren zu können.11 

Die Religionsmündigkeit nach Vollendung des 14. Lebensjahrs entspricht 
dem deutschen Gesetz über die religiöse Kindererziehung, welches 1939 auch 
für Österreich gültig wurde und 1945 in den „Rechtsbestand der Republik 
Österreich‘‘ aufgenommen worden ist. Der große Unterschied zu dem Abmel-
deverfahren in Deutschland ist, dass es kein verpflichtendes Alternativfach 
gibt. Der Ethikunterricht wird an einigen Standorten als „Schulversuch‘‘ in der 
Sekundarstufe II angeboten. Er ist dann verpflichtend für diejenigen, die sich 

                      
7
  Vgl. Sobreira-Majer/Schwarz, 2010, S. 181. 

8
  Vgl. Sobreira-Majer/Schwarz, 2010, S. 173. 

9
  Religionsunterrichtsgesetz § 2 Abs. 1: „Der Religionsunterricht wird durch die 
betreffende gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsgemeinschaft besorgt, geleitet 
und unmittelbar beaufsichtigt. Dem Bund steht jedoch ---- soweit § 7d nicht anderes 
bestimmt ---- das Recht zu, durch seine Schulaufsichtsorgane den Religionsunterricht in 
organisatorischer und schuldisziplinärer Hinsicht zu beaufsichtigen.‘‘ 
10
  Vgl. Sobreira-Majer/Schwarz, 2010, S. 178f. 

11
  Vgl. Sobreira-Majer/Schwarz, 2010, S. 178. 
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vom Religionsunterricht abmelden. Der Vorschlag, den Unterricht als ver-
pflichtendes Ersatzfach für alle Schulen einzuführen, wird diskutiert.12 

                      
12
  Vgl. Sobreira-Majer/Schwarz, 2010, S. 179. Eine Kurzzusammenfassung des 

Schulversuchs in der Auswertung von Anton A. Bucher findet sich unter: URL: 
https://www.sbg.ac.at/pth/people/bucher/evaluation.htm (Stand: 27.4.2015). 
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